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§ 1180 ABGB Vermögensordnung
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Soweit nichts anderes vereinbart ist, stehen körperliche Sachen, die von Gesellschaftern in das

Gesellschaftsvermögen übertragen oder für das Gesellschaftsvermögen (§ 1178 Abs. 1) erworben worden sind, im

Miteigentum der Gesellschafter; unkörperliche Sachen, insbesondere schuldrechtliche Forderungen, sind den

Gesellschaftern zur gesamten Hand zugeordnet.

2. (2)Im Gesellschaftsvertrag können der Gesellschaft Sachen auch bloß zum Gebrauch zur Verfügung gestellt oder

im Innenverhältnis so behandelt werden, als ob sie allen gemeinsam gehörten.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1178
file:///

	§ 1180 ABGB Vermögensordnung
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


